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Servicezeiten Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten 
Mo.-Do.: 09.00 - 16.30 Uhr DB Regio und Vectus Kostenfreie Parkplätze im 
Freitag: 09.00 - 14.00 Uhr Bad Ems Hauptbahnhof Bereich des Hauptbahnhofs, 
  Zufahrt über Mainzer Straße 

 
 

   

Verwaltungen der  Landkreise, 
kreisfreien Städte, verbandsfreien Gemeinden  
und Verbandsgemeinden 
 
in Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 

  

Mainzer Straße 14 -16 
56130 Bad Ems 
Telefon  02603 71-2380 
 02603 71-4560 
 02603 71-4150 
Telefax 02603 71-4130 
wahlen@statistik.rlp.de 
www.wahlen.rlp.de 
 

 
 
 
19.03.2013 
KW-03-2014 

Mein 
Aktenzeichen 
11 603.24 
 

Ihr Schreiben 
vom 
 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
 
Hans Ulrich Weidenfeller 
Hans-Ulrich.Weidenfeller@statistik.rlp.de 

Telefon / Fax 
 
02603 71-4560 
02603 71-194560 

  

 

Nachrichtlich: 
 

Ministerium des Innern,  
für Sport und Infrastruktur    
Schillerplatz 3 - 5       
55116 Mainz 
 
 

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
Postfach 21 25 
55011 Mainz 
 
 

Landkreistag Rheinland-Pfalz 
Postfach 29 45 
55019 Mainz 
 
 

Städtetag Rheinland-Pfalz 
Postfach 38 26 
55028 Mainz 
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Kommunalwahlen 2014; 

Aufstellung von Wahlvorschlägen wegen Novellierung KWG und KWO erst in 

der zweiten Jahreshälfte 2013 empfohlen  

 

 

Parteien und Wählergruppen können als Wahlvorschlagsträger bereits seit dem  

1. März 2013 Bewerberinnen und Bewerber für die Kommunalwahlen 2014 aufstellen 

[§§ 15, 17 und 18 des Kommunalwahlgesetzes (KWG)].  

Vor dem im Folgenden dargestellten Hintergrund empfiehlt der Landeswahlleiter den 

Wahlvorschlagsträgern, die Aufstellung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-

wahlen 2014 erst in der zweiten Jahreshälfte 2013 vorzunehmen. Damit soll nicht 

zuletzt die Wiederholung einer Aufstellungsversammlung aufgrund neuer bzw. 

geänderter rechtlicher Regelungen vermieden werden, da gegebenenfalls mit einer 

Rückwirkung der novellierten Regelungen des Kommunalwahlgesetzes bzw. der 

Kommunalwahlordnung zu rechnen ist. 

 

 

1. Stand des Gesetzgebungsverfahrens 

Der Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

(Drucksache 16/2048) ist am 7. März 2013 in den Landtag eingebracht worden. Mit 

dessen Verabschiedung ist voraussichtlich im Juni oder Juli 2013 zu rechnen. 

Weiterhin befindet sich der Entwurf einer Landesverordnung zur Änderung der 

Kommunalwahlordnung derzeit in der Anhörung. Am 8. April 2013 soll der 

Verordnungsentwurf im Kommunalen Rat beraten werden. Es ist beabsichtigt, die 

Landesverordnung im Juli oder August 2013 – zeitnah nach dem Inkrafttreten des 

Landesgesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes – zu erlassen. 

Darüber hinaus beabsichtigen nach unserem Kenntnisstand die Fraktionen der SPD 

und BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN, einen Änderungsantrag einzubringen, der 

Regelungen des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung betrifft. 
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2. Vorgehensweise 

Die Verwaltungen werden gebeten, die bei ihnen vorstellig werdenden 

Wahlvorschlagsträger über die beschriebene Rechtslage zu informieren. Zudem 

empfiehlt es sich, in den jeweiligen Bekanntmachungsorganen der kommunalen 

Gebietskörperschaften einen entsprechenden Hinweis für die Parteien und 

Wählergruppen abzudrucken.  

 

Die Veröffentlichung könnte folgenden Wortlaut haben:  

Kommunalwahlen 2014 
 
Information des Wahlleiters für Wahlvorschlagsträger (Parteien und 
Wählergruppen) 
 

Die nächsten allgemeinen Kommunalwahlen finden in Rheinland-Pfalz im ersten 

Halbjahr 2014 statt.  

 

Der Gesetzgeber beabsichtigt, einzelne wahlrechtliche Vorschriften zu ändern. 

Ein Vorschlag zur Gesetzesänderung liegt bereits vor und ist als 

Landtagsdrucksache (Drucksache 16/2048) veröffentlicht. Darüber hinaus 

diskutieren die Parteien und Abgeordneten über weitere Novellierungs-

möglichkeiten, die auch die Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 

betreffen.  

 

Die Änderungsvorschläge sowie die noch laufenden Diskussionen beziehen sich 

u. a. auch auf die Aufstellung, Einreichung und Zulassung von Wahlvorschlägen.  

 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Landeswahlleiter, die Aufstellung von 

Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen 2014 erst in der zweiten Jahreshälfte 

2013 vorzunehmen. Damit soll nicht zuletzt die Wiederholung einer Aufstellungs-

versammlung aufgrund neuer bzw. geänderter rechtlicher Regelungen 

vermieden werden.  
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3. Information 

Im Anhang übermittle ich Ihnen eine Zusammenfassung der bisher in der 

Landtagsdrucksache bekannt gewordenen Rechtsänderungen. 

 

 

 

 

 

 

Jörg Berres 

 

 

Anhang 
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